
Verordnung

über Maßnahmen zur Eindä  un  der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus
SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

(SARS-CoV-2-Eind mmun sverordnung - SARS-CoV-2-EindV).

Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektion  chutz esetzes
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I
S. 148), wird verordnet:

§ 1
Veran taltun en

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen
und Ansammlungen  it mehr als 50 Teilnehmenden dürfen
vorbehaltlich des Selbstorgani ation rechts des Landtages,
der Ge einderäte, Verbandsgemeinderäte und Kreistage
nicht stattfinden. Das schließt grundsätzlich das Verbot von
Versam lun en unter freiem Hi mel wie De onstratio¬

nen ein. Diese können nach Durchführung einer indivi¬

duellen Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die zuständige
Versammlungsbehörde unter Beteiligung des zuständigen
Gesundheit amtes zugelassen werden.

(2) Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Auf¬
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder der Daseinsfür- und -Vorsorge zu dienen bestimmt

sind. Dies betrifft insbesondere Veranstaltungen des Ver¬
fassungsgerichts, der Gerichte, der Staatsanwaltschaften,

anderer Behörden, Stellen oder Einrichtungen, die öffent¬

lich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen.

(3) Bei öffentlichen und nichtöffentlichen Veran taltun¬
gen mit weniger als 50 Teilnehmenden hat der Veranstalter
oder die Veranstalterin Folgendes sicherzustellen:

1. zwischen den Teilneh enden wird ein Mindestabstand
von 2  etern eingehalten und

2. die anwesenden Personen werden in einer Anwesen¬

heitsliste mit erfasst, die mindestens die folgenden An¬
gaben enthalten muss: Vor- und Familienname, voll¬

ständige An chrift und Telefonnum er. Die Anwesen¬

heitsliste ist vom Veranstalter oder der Veranstalterin für
die Dauer von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung
aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt
auf Verlangen vollständi  auszuhändigen.

§ 2
Kultur-, Freizeit-, Spiel-, Vergnügungs¬

und Prostitutionseinrichtungen

(1) Gewerbebetriebe im Sinne der Gewerbeordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999
(BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 15 des
Gesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1746), der
folgenden Arten dürfen nicht für den Publiku  verkehr
geöffnet werden:

1. Tanzlustbarkeiten (wie z. B. Clubs. Diskotheken. Musik¬

clubs; hierzu zählen zusätzlich auch Bars ohne Tanzan¬

gebot, in denen bei gewöhnlichem Betrieb Men chen¬
ansammlungen mit räumlicher Enge nicht ausge¬

schlossen werden können).

. März 2020.

2. Me sen, Aus tellungen,

3. Spezialmärkte und Jahrmärkte,

4. Volksfeste,

5. Spielhallen,

6. Spielbanken,

7. Wettannahmestellen.

Auf die Regelung des § 4 Abs. 2 wird hingewiesen.

(2) Vergnügungsstätten i  Sinne der Baunutzungsver¬
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vo  21. No¬

vember 2017 (BGBl. I S. 3786) dürfen nicht für den Pub¬
likumsverkehr geöffnet werden.

(3) Folgende Einrichtungen oder Angebote dürfen unab¬
hängig von der jeweiligen Trägerschaft und den Eigentum ¬
verhältnissen nicht für den Publiku sverkehr geöffnet
werden:

1. Theater (einschließlich Musiktheater),

2. Filmtheater (Kino ),

3. Konzerthäuser und -veranstaltungsorte,

4. Museen und Gedenkstätten,

5. Ausstellungshäuser,

6. Angebote in Sozio ulturellen Zentren und Bürger¬

häusern,

7. An ebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit,

8. öffentliche Bibliotheken,

9. Planetarien,

10. Tierparks-, Zo l gische und Botanische Gärten und

ähnliche Freizeitangebote,

11. Spielplätze, Freizeitparks,

12. Angebote in Literaturhäusem.

13. Badeanstalten, Schwimmb der, einschließlich sog.
Freizeit- und Spaßbäder sowie Heilbäder,

14. Saunas und Dampfbäder,

15. Fitness- und Sportstudios, Rehabilitationssport, In-

door-Spielplätze,

16. Seniorentreffpunkte.

17. Einrichtungen der Hochschulgastronomie der Studen¬
tenwerke Sachsen-Anhalt,

18. Angebote öffentlicher und privater Bildungseinrich¬
tungen bzw. vergleichbarer Einrichtungen (z. B. Volks¬
hochschulen, Musikschulen, Jugend- und Familicnbil-

dungsstätten und von Sprach- und Intcgrationskursen

der Integrationskursträger). Digitale Kommunikations¬
und Lernformen sind weiter nutzbar.

(4) Prostitutionsstätten * im  inne des Prostituierten¬
schutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372),
geändert durch Artikel 57 des Gesetzes vom 20. November
2019 (BGBl. I S. 1626), dürfen nicht für den Publikums¬
verkehr geöffnet werden. Prostitutionsveranstaltungen im

Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes dürfen nicht durch¬
geführt werden.



§ 3
Gaststätten

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt vom 7. August 2014 (GVB1. LSA
S. 386, 443), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2016 (GVB1. LSA S. 360),

1. die keine zubereiteten Speisen für den Verzehr an Ort
und Stelle anhicten oder

2. die die Voraussetzungen einer Raucherga t tätte im

Sinne des § 4 Abs. 3 des Nichtraucherschutzgesetzes
Sachsen-Anhalt vom 19. Dezember 2007 (GVB1. LSA
S. 464), zuletzt geändert durch § 17 Abs. 2 des Gesetzes
vom 7. Augu t 2014 (GVB1. LSA. 386, 389), erfüllen,

d rfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

(2) Spei ewirtschaften, Restaurants  owie ga tronomi¬

sche Angebote in Beherbergung betrieben für die Bewir¬
tung von Übernachtungsgästen sowie Personalrestaurants

und Kantinen dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen

für den Publikum verkehr geöffnet werden wenn,

1. gleichzeitig nicht mehr als 50 Personen anwesend sind
und

2. die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass
ein Ab tand von mindesten  2 Metern zwischen den
Tischen gcwährleisteti t. Stehplätze sind  o zu gestalten,
dass ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen
den Gästen gewährleistet ist.

(3) Gaststätten im Reisegewerbe im Sinne des Gast¬
stättengesetzes dürfen geöffnet werden. Soweit sie Plätze
für Gäste verhalten, muss ein Abstand von mindestens
2 Metern zwi chen den Gästen gewährleistet sein.

§4
Laden e chäfte de  Einzelhandel 

(1) Untersagt wird die Öffnung von Ladengeschäften
des Einzelhandels jeder Art.

(2) Von der Schließungsverfügung nach Absatz 1 aus¬
genommen sind der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte,

Banken und Sparkassen. Apotheken, Drogerien, Sanitäts¬

häuser, Optiker, Hörgeräteaku tiker, Frisöre, Filialen der
Deutschen Post AG, Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte.

Großhandel, Tankstellen, Buchhandel. Zeitungs- und Zeit¬

schriftenhandel, Wochenmärkte, der Betrieb von Lebens¬
mittelhandel im Reisegewerbe, Reinigungen. Waschsalons,
der Online-Handel und Abhol- und Lieferdien te.

(3) Die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte
können auf Antrag Ausnahmegeneh igungen für andere
für die Versorgung der Bevölkerung unbedingt notwendige
Geschäfte erteilen, soweit dies im Einzelfall aus infekti¬
onsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

(4) Die Öffnung von Einkaufszentren und Kaufhäusern
ist nur für die in Absatz 2 genannten Ausnahmen sowie
unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 erlaubt.

§ 5
Sportstätten und Sportbetrieb

(1) Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und
privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, wird untersagt.

Dies gilt sowohl für Sportanlagen im Freien als auch in
geschl ssenen Räumen (z.B. Fußball- und Tennishallen,

Schießstände usw.).

(2) Ausnahmen von der Untersagung nach Absatz 1 kön¬
nen in besonders begründeten Einzelfällen ausschließlich
durch schriftliche Genehmigung des Landesverwaltungs¬
amtes zugelasscn werden. Dies gilt insbesondere für

1. den Sportbetrieb von Kaderathleten in Vorbereitung auf
die Olympischen Spiele 2020, wenn die beantragten
Trainingseinheiten für die Vorbereitung zwingend er¬
forderlich sind,

2. den Sportbetrieb mit Tieren, soweit dieser im Hinblick
auf das Tierwohl zwingend erforderlich ist.

§ 6
Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser,

Pflege- und Behindertencinrichtungcn

(1) Besucher, die Kontaktpersonen der Kategorien I
und II entsprechend der Definition durch das Robert Koch-
Institut (RKI) sind oder die sich in einem Gebiet aufgehalten
haben, das vom RKI im Zeitpunkt des Aufenthalt  al  Ri i¬
kogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen
danach als solches ausgewiesen worden ist, dürfen inner¬

halb eines Zeitraums von 14 Tagen nach Verlassen dieses
Gebiets folgende Einrichtungen nicht betreten:

1. Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 des Infek¬
tionsschutzgesetzes (Krankenhäuser sowie Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den
Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versor¬

gung erfolgt),

2. vollstationärc Einrichtungen der Pflege gemäß § 71
Ab . 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch vom 26. Mai
1994 (BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geändert durch
Arti el 2a des Gesetzes vom 4. März 2020 (BGBl. I
S. 437),

3. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im
Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetz¬
buch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), zuletzt
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember
2019 (BGBl. I S. 2789), in denen Leistungen der Ein¬
gliederungshilfe Uber Tag und Nacht erbracht werden,

4. Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne der
§§ 219 ff. des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

5. Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften im Sinne
des § 4 des Wohn- und Teilhabegesetz vom 17. Februar
2011 (GVB1. LSA S. 136).

Die Definition der Kontaktpersonen der Kategorien I
und II ist unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuarüges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html

abrufb r.

Diejeweil  geltenden Risikogebiete sind unterwww.rki.de/
DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge
biete.html tagesaktuell abrufbar. Eine kurzzeitige Anwe¬
senheit, z. B. im Rahmen einer Durchreise, gilt nicht als

Aufenthalt nach Satz 1, selbst wenn es dabei etwa bei einem
Tankvorgang, einer Kaffeepause oder eine  Toilettengang
zu einem kurzzeitigen Kontakt mit der dortigen Bevölke¬
rung gekommen ist.

(2) In den Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 1 dürfen
Patientinnen und Patienten nur einen Besucher pro Tag für

je eine Stunde e pfangen, allerdings nicht von Menschen



mit Atemwegsinfektionen. Für die Universitätskliniken
Halle und Magdeburg gilt ein generelles Besuchsverbot.

(3) In den Einrichtungen nach Absatz 1 Nm. 2 bis 4 dürfen
Bewohnerinnen und Bewohner nur einen Besucher pro Tag

für je eine Stunde e p angen, allerdings nicht von Kindern
unter 16 Jahren oder von Menschen  it Atemwegsinfek¬
tionen.

(4) Die Einrichtungen können, ggf. auch unter Auflagen.
Au nah en zulassen, wenn ein be onderes berechtigte 

Intere  e vorliegt. Ein berechti tes Intere  e  ann in be¬

sondere aus medizini chen oder ethisch-sozial Gründen
bestehen (z. B. Frühgeborene, für Kinderstationen, Pallia¬

tivpatienten).

8 7
Werkstätten für Men chen mit Behinderungen

(1) Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne der

Magdeburg, denjjl März 2020.

§§ 219 ff. SGB IX dürfen nicht  ehr von denjenigen  en¬
schen mit Behinderungen betreten werden,

1. die sich im stationären Wohnen bzw. in besonderen

Wohnformen befinden.

2. die bei Erziehun  berechtigen oder ihren Eltern wohnen
und deren Betreuung sicherge tellt ist oder

3. die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst
versorgen können oder eine Betreuung erhalten.

(2) Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind
diejenigen Menschen mit Behinderungen, die eine tages-
strukturierende Maßnahme benötigen.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 18. März 2020 in Kraft. Sie
tritt mit Ablauf des 19. April 2020 außer Kraft.

Die Landesregierun 
Sachsen-Anhalt
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Verordnung 

über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt 

(SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – SARS-CoV-2-EindV).  

 

Begründung 

Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vor-

zubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Ge-

mäß § 32 Satz 1 IFSG kann die Landesregierung Maßnahmen nach § 28 Absatz 1 Satz 2 

IfSG durch Verordnung für das ganze Land regeln. Dazu zählen insbesondere Veranstaltun-

gen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen zu beschränken 

oder zu verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch 

Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann 

es zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. Übertragungen kommen im privaten 

und beruflichen Umfeld, aber auch bei Veranstaltungen und Ansammlungen von Menschen 

vor. Größere Ausbrüche wurden in Zusammenhang mit Konferenzen (Singapur) oder auch 

Karnevalsveranstaltungen (Deutschland) beschrieben. Bei Veranstaltungen oder Ansamm-

lungen von Menschen kann es zu einer Vielzahl von Übertragungen von SARS-CoV-2 

kommen. 

Die Beschränkungen nach den §§ 1 bis 7 sind erforderlich, um nach dem Stand der medizi-

nischen Erkenntnisse besonders vulnerable Personengruppen vor einer Ansteckung mit 

SARS-CoV-2 zu schützen. Wegen der dynamischen Ausbreitung, die sich in den letzten Wo-

chen und Tagen gezeigt hat, sind bei der Entscheidung die medizinalfachlichen und epide-

miologischen Erkenntnisse zu berücksichtigen, dass bei Menschenansammlungen die laten-

te und erhöhte Gefahr einer Ansteckung besteht. Die unter §§ 1 bis 7 aufgeführten Be-

schränkungen tragen dem Schutz der Bevölkerung Rechnung, da sie eine Ansteckung einer 

größeren Anzahl von Menschen zumindest verzögern können. Die dadurch zu erreichende 

Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen ist erforderlich, um das Gesundheitswe-

sen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrank-

ten, aber auch sonstiger Krankheitsfälle bereit zu halten.  

Nach der aktuellen Erkenntnislage muss davon ausgegangen werden, dass in der Regel 

keine Schutzmaßnahmen durch die Betreiber bzw. Veranstalter der unter §§ 1 bis 7 genann-

ten Veranstaltungen, Gewerbebetriebe bzw. Einrichtungen getroffen werden können, die 

gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind. Dafür sprechen nachdrücklich die hohen 

Risikofaktoren einer Vielzahl von Personen wie vor allem Dauer, Anzahl und Intensität der 

Kontaktmöglichkeiten sowie die nicht durchgehend gewährleistete Nachverfolgbarkeit der 

Teilnehmer. 
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Zu § 1 Veranstaltungen: 

Aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnisse, insbesondere der stark zunehmenden 

Ausbreitung von SARS-CoV-2, ist nunmehr grundsätzlich auch in den Fällen von Veranstal-

tungen und Versammlungen unter 1.000 erwarteten Teilnehmenden davon auszugehen, 

dass keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die gleich effektiv aber weniger 

eingriffsintensiv sind, als die Veranstaltung oder Versammlung nicht durchzuführen. Von 

dem Veranstaltungsverbot ausgenommen sind notwendige Veranstaltungen der Verfas-

sungsorgane Sachsen-Anhalts, der Kommunalparlamente, der Börden (einschließlich der 

kommunale Behörden, Polizei und Feuerwehr), der Justiz, anderer Hoheitsträger (insbeson-

dere Behörden des Bundes) sowie anderer Stellen oder Einrichtungen, die öffentlich-

rechtliche Aufgaben wahrnehmen. Ferner sind solche Veranstaltungen von dem Verbot aus-

genommen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffent-

lich-rechtlichen Leistungserbringung, der Versorgung der Bevölkerung oder der Gesund-

heitsfürsorge der Bevölkerung dienen. Damit sind insbesondere auch Zusammenkünfte und 

Gottesdienste in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glau-

bensgemeinschaften nicht mehr gestattet. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit können 

Veranstaltungen bis zu einer Zahl von 50 Teilnehmenden stattfinden, wenn entsprechende 

Abstandsregelungen von 2 Metern und eine Erfassung der Teilnehmenden zur Nachverfol-

gung durch die Gesundheitsämter sichergestellt  werden. Die Möglichkeit zum Erlass von 

ergänzenden Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz durch die zuständigen Gesund-

heitsämter bleibt unberührt. Im Sinne einer Klarstellung werden Versammlungen im Sinne 

des Art. 8 GG (vgl. § 28 Absatz 1 Satz 4 IfSG) in § 1 der Verordnung explizit erwähnt. Zur 

Wahrung der Verhältnismäßigkeit und wegen der Bedeutung des Versammlungsgrundrechts 

können für Versammlungen unter freiem Himmel im Einzelfall Ausnahmegenehmigungen 

durch die Versammlungsbehörden erteilt werden. Die zuständigen Gesundheitsämter sind 

hierbei fachlich zu beteiligen.  

 

Zu § 2 Kultur-, Freizeit-, Spiel-, Vergnügungs- und Prostitutionseinrichtungen: 

(1) In den nach § 2 Abs. 1 vom Verbot der Öffnung für den Publikumsverkehr betroffenen 

Gewerbebetrieben (Tanzlustbarkeiten – wie z. B. Clubs, Diskotheken, Musikclubs –, Messen, 

Ausstellungen, Spezial- und Jahrmärkte, Volksfeste, Spielhallen, Spielbanken und Wettan-

nahmestellen) besteht aufgrund der Nähe der im üblichen Betrieb anwesenden Menschen 

zueinander sowie aufgrund der durchschnittlichen Dauer ihres Verbleibs regelmäßig ein ho-

hes Infektionsrisiko. Deshalb ist es erforderlich und angemessen, die genannten Gewerbe-

betriebe für den Publikumsverkehr bis zu dem unter § 8 aufgeführten Zeitpunkt zu schließen. 

Darum werden zusätzlich auch Bars ohne Tanzangebot erfasst, in denen bei gewöhnlichem 
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Betrieb Menschenansammlungen mit räumlicher Enge nicht ausgeschlossen werden kön-

nen. Bei den erfassten Spezialmärkten im Sinne der Gewerbeordnung handelt es sich um 

regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltungen, 

auf der eine Vielzahl von Anbietern bestimmte Waren feilbietet. Ausdrücklich sind damit 

(spezialisierte) Einzelhandelsgeschäfte nicht erfasst. Ein Jahrmarkt im Sinne der Gewerbe-

ordnung ist eine regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrende, zeitlich begrenzte 

Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern Waren aller Art feilbietet. Ein Volksfest im 

Sinne der Gewerbeordnung ist eine regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veran-

staltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern unterhaltende Tätigkeiten ausübt und Waren 

feilbietet, die üblicherweise auf Veranstaltungen dieser Art angeboten werden. Wochenmärk-

te (§ 67 GewO) werden von der Untersagung nicht erfasst, da sie der Versorgung der Bevöl-

kerung mit Lebensmitteln dienen (siehe § 4 Abs.2). 

(2) Die Begründung zu Absatz 1 gilt entsprechend. In den angeführten Vergnügungsstätten, 

also Gewerbebetrieben, die in unterschiedlicher Weise durch eine kommerzielle Freizeitge-

staltung und einen Amüsierbetrieb gekennzeichnet sind, besteht bei ihrem üblichen Betrieb 

aufgrund der Nähe der anwesenden Personen und ihrer Verweildauer ein hohes Anste-

ckungsrisiko. 

(3) Die Begründung zu Absatz 2 gilt entsprechend. Auch in Theatern, Musiktheatern, Film-

theatern (Kinos), Konzerthäusern und -veranstaltungsorten, Museen und Gedenkstätten, 

Ausstellungshäusern, öffentlichen Bibliotheken, Angeboten in Soziokulturellen Zentren, Lite-

raturhäusern und Bürgerhäusern, Planetarien, Tierparks, zoologischen und botanischen Gär-

ten, und Freizeitparks, Heil- und Schwimmbädern (einschließlich sog. Spaßbäder), Saunas 

und Dampfbädern, in Fitness- und Sportstudios, Angeboten des Rehabilitationssports sowie 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Indoor-Spielplätzen, auf Spielplätzen sowie in Senio-

rentreffpunkten besteht bei ihrem üblichen Betrieb aufgrund der Nähe der anwesenden Per-

sonen und ihrer Verweildauer ein hohes Ansteckungsrisiko. Dasselbe gilt für die Einrichtun-

gen der Hochschulgastronomie der Studentenwerke Sachsen-Anhalt sowie die Angebote 

öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen. Dies sind z. B. Volkshochschulen, öffentliche 

und private Musikschulen, Jugend- und Familienbildungsstätten und Angebote von Sprach- 

und Integrationskursen der Integrationskursträger. Der Hinweis, dass digitale Kommunikati-

ons- und Lernformen weiter nutzbar sind, ist rein klarstellender Natur. Der VO-Geber zeigt 

sich bewusst, dass er mit der Einschränkung von Präsenzveranstaltungen den Bildungsauf-

trag nicht völlig unmöglich macht. 

(4) In Prostitutionsstätten und Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des Prostituierten-

schutzgesetzes besteht aufgrund des körperlichen Kontakts der anwesenden Personen re-

gelmäßig ein besonders hohes Ansteckungsrisiko. 
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Zu § 3 Gaststätten: 

(1) Da in reinen Schankwirtschaften (Gaststätten, die keine zubereiteten Speisen für den 

Verzehr an Ort und Stelle anbieten und in Rauchergaststätten im Sinne des § 4 Abs.3 Nicht-

raucherschutzgesetzes Sachsen-Anhalt aufgrund ihrer räumlichen Enge und Verweildauer 

regelmäßig ein besonders hohes Infektionsrisiko besteht und diese Einrichtungen zudem 

keine Rolle für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung spielen, weil eine Abgabe von 

zubereiteten Speisen nicht oder lediglich als untergeordnete Nebenleistung erfolgt, sind die-

se Gaststätten bei Abwägung zwischen der Notwendigkeit von Eindämmungsmaßnahmen 

und dem Interesse der Bevölkerung an einer Versorgung ebenso wie Bars und Diskotheken 

zu schließen.  

(2) Die Begründung zu § 2 Abs. 1 gilt entsprechend auch für Speisewirtschaften und Restau-

rants sowie gastronomische Angebote in Hotels etc., soweit in diesen nicht die Plätze für die 

Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 2 Meter zwischen den Ti-

schen gewährleistet ist, und Stehplätze so ausgestaltet werden, dass ein Abstand von min-

destens 2 Meter zwischen den Gästen gewährleistet ist. Die Regelung gilt auch für Personal-

restaurants, Kantinen. Entsprechend der Regelung zu § 1 wird auch für Gaststätten und 

Restaurants eine maximale Personenzahl von 50 festgelegt. 

(3) Gaststätten im Reisegewerbe (mobile Imbisswagen und -stände, Foodtrucks, etc.) dürfen 

geöffnet werden. Soweit sie Plätze für die Gäste vorhalten, muss ebenso, wie bei der Rege-

lung zu Absatz 2 ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den Gästen gewährleistet 

sein. 

 

Zu § 4 Ladengeschäfte des Einzelhandels 

(1) Aus den gleichen Gründen wie in § 1 dargelegt, ist es erforderlich, die Ladengeschäfte 

des Einzelhandels zu schließen, da sonst über die dortigen Kontakte die Weiterverbreitung 

des Virus erfolgt. Eine Einschränkung der Tätigkeit von Handwerkern und anderen Dienst-

leistungen ist damit nicht verbunden. 

(2) Unter Abwägung der Sicherstellung der Versorgung einerseits und der bestehenden In-

fektionsrisiken andererseits werden Bereiche genannt, für die keine Schließung angeordnet 

ist. Dies betrifft den Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Banken und Sparkassen, Apothe-

ken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Frisöre, Filialen der Deutschen 

Post AG, Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Großhandel, Tankstellen, Buchhandel, Zei-

tungs- und Zeitschriftenhandel, Wochenmärkte, den Betrieb von Lebensmittelhandel im Rei-

segewerbe, Reinigungen, Waschsalons, den Online-Handel sowie Abhol- und Lieferdienste. 

(3) Außerdem erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte das Recht, Ausnahmegeneh-

migungen zu erteilen, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. 
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(4) In Einkaufszentren und Kaufhäusern ist eine Öffnung nur für die in Absatz 2 genannten 

Ausnahmen sowie für gastronomische Einrichtungen unter den Voraussetzungen des § 3 

Abs. 2 erlaubt. 

 

Zu § 5 Sportstätten und Sportbetrieb: 

Die Begründung zu § 2 Abs.1 gilt entsprechend. Der Sportbetrieb auf und in allen öffentli-

chen und privaten Sportanlagen hat regelmäßig eine räumliche Nähe der Sporttreibenden 

und zum Teil deren körperlichen Kontakt zur Folge. Dies hat eine erhebliche Infektionsgefahr 

zur Folge. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit können Ausnahmen hiervon in besonders 

begründeten Einzelfällen (Kaderathleten und Sportbetrieb mit Tieren) durch schriftliche Ge-

nehmigung des Landesverwaltungsamts zugelassen werden. Dieses ist als Bündelungsbe-

hörde sowohl für sportfachliche, Seuchenhygienische und tierschutzrechtliche Fragestellun-

gen fachlich zuständig, so dass eine schnelle und einheitliche Bearbeitung auf Ebene der 

Oberbehörde sachdienlich erscheint. 

Nicht unter den Begriff „Sportbetrieb mit Tieren“ fällt das normale alltägliche Bewegen von 

Tieren z.B. Pferden auf der Koppel oder in einer Reithalle. Diese im Sinne der Tiergesund-

heit zwingend notwendigen Maßnahmen unterliegen sind weiterhin zulässig und unterliegen 

nicht der Genehmigungspflicht. Auf die für Veranstaltungen beschriebenen Abstandsrege-

lungen (2 Meter) ist jedoch zu achten.  

 

zu § 6 Einschränkung der Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, Pfle-

ge- und Behinderteneinrichtungen 

(1) Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG sind die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn 

Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt wer-

den oder es sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider 

war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 

erforderlich ist. Für reiserückkehrende Besucher aus Risikogebieten wird für den durch die 

Inkubationszeit definierten Zeitraum von 14 Tagen nach Ankunft aus einem der fraglichen 

Gebiete und für Besucher, die Kontaktpersonen der Kategorien I und II sind, ein Verbot zum 

Betreten der in den Buchstaben a) bis e) definierten Einrichtungen ausgesprochen.  

Kontaktpersonen der Kategorien I und II sind Personen mit einem Kontakt zu einem bestätig-

ten Fall von COVID-19 ab dem 2. Tag vor Auftreten der ersten Symptome bei diesem Fall 

nach der Definition des RKI. Ihnen wird grundsätzlich nahegelegt, Kontakte zu anderen Per-

sonen zu meiden. Damit die medizinische Versorgung weiterhin gewährleistet werden kann, 

gilt das Verbot nur für Kontaktpersonen, die Besucher sind.  

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch 

vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI verschiedene Indikatoren 



6 
 

(u. a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der Fallzahlen). In den durch das RKI festgestellten 

Risikogebieten besteht eine allgemein wesentlich erhöhte Infektionsgefahr, so dass Perso-

nen, die sich dort aufhielten, als ansteckungsverdächtig anzusehen sind. Es ist auf die aktu-

elle Einstufung abzustellen. Es kommt nicht darauf an, dass diese Einschätzung bereits zum 

Zeitpunkt des Aufenthalts im Sinne der Nr. 1 in dem Gebiet vom RKI festgestellt wurde. 

Anwesenheit in einem Risikogebiet außerhalb einer geschützten Umgebung (etwa im eige-

nen Kfz) angenommen, selbst wenn hiermit Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung 

verbunden waren. Als kurzzeitig gelten etwa Zwischenstopps auf der Durchreise von bis zu 

15 Minuten Dauer, wie sie in der Regel bei einem bloßen Toilettengang, einem Tankvorgang 

oder einer üblichen Kaffeepause im Rahmen der Durchreise gegeben sein können. 

Aktuell erhöhen sich täglich die Zahlen derer, die nachweislich am neuen Coronavirus er-

krankt sind und auch die Zahl der begründeten Verdachtsfälle steigt an. Es ist daher davon 

auszugehen, dass die zugrundeliegenden Infektionsketten weit verzweigt sind und es auch 

eine größere Zahl infizierter Personen gibt, die asymptomatisch sind, da man eine Anste-

ckung oft gar nicht bemerkt, weil diese ohne Symptome verläuft. Die häufigen Symptome 

können auch für eine Erkältung oder einen grippalen Infekt gehalten werden. Es ist daher 

möglich, dass Besucher, die gar nicht wissen, dass sie krank sind oder ihre Symptome nicht 

in den Zusammenhang mit dem Coronavirus bringen bzw. verharmlosen, besonders vul-

nerable Personen anstecken können. 

Die Beachtung allgemeiner Hygieneregeln ist bei dem erheblich gefährdeten Personenkreis 

in den betroffenen medizinischen Einrichtungen und vollstationären Einrichtungen der Pflege 

und für Personen mit Behinderungen nicht ausreichend und kann zudem leicht missachtet 

werden. Es besteht damit eine konkrete Gefahr für diesen Personenkreis, durch Besucher 

angesteckt zu werden. Bei unbeschränktem Zugang von Besuchern würden bei dem aktuell 

erhöhten Risiko, dass die Besucher an dem Coronavirus erkrankt sind, mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit eine Verletzung eines geschützten Rechtsguts, hier die Gesundheit bzw. 

das Leben von deutlich gefährdeten Personengruppen, geschehen, wenn weiterhin ohne 

Beschränkungen alle Besucher zugelassen werden. Die Verbreitung des Virus würde zudem 

vorangetrieben werden. 

1. In den vollstationären medizinischen Einrichtungen werden vielfach Personen betreut, die 

durch eine Infektion mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich 

gefährdet wären. Zum Schutz dieser besonders vulnerablen Personengruppen stellt die Be-

schränkung des Zugangs eine geeignete und erforderliche Schutzmaßnahme dar. Neben der 

Vermeidung von Einträgen des Erregers wird auch die medizinische Versorgung unterstützt. 

Das Erkrankungsrisiko des betreuenden und medizinischen Personals wird verringert. 

Dadurch tragen die Maßnahmen für die erfassten medizinischen Einrichtungen auch zur Auf-

rechterhaltung der Versorgungskapazitäten bei. 
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2. Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Nummer 1. Hinzu kommt folgender Faktor: In 

vollstationären Einrichtungen der Pflege werden vielfach ältere Personen betreut, die zu den 

Risikogruppen gehören und durch eine Infektion mit dem neuen Erreger in besonders 

schwerer Weise gesundheitlich gefährdet wären. 

3. Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Nummern 1 und 2. 

Auch in vollstationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung werden vielfach Perso-

nen betreut, die durch eine Infektion mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise 

gesundheitlich gefährdet wären. 

4. Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Nummern 1, 2 und 3. 

Auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung werden vielfach Personen betreut, die 

durch eine Infektion mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich 

gefährdet wären. 

5. Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Nummer 2.  

Auch in Anbieterverantworteten Wohngemeinschaften im Sinne des § 4 WTG LSA werden 

vielfach ältere Personen betreut, die zu den Risikogruppen gehören und durch eine Infektion 

mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich gefährdet wären. 

(2) Um einen möglichst umfassenden Schutz zu gewährleisten, darf jeder Patient im Kran-

kenhaus nur einen Besucher pro Tag für je eine Stunde empfangen. Aus Gründen des 

Schutzes der Patienten und des Gesundheitswesens werden Menschen mit Atemwegsinfek-

tionen als Besucher ausgeschlossen. Wegen der herausragenden Bedeutung der Uniklinika 

für die Versorgung besonders schwer Erkrankter, muss hier ein generelles Besuchsverbot 

ausgesprochen werden, um diese Versorgung möglichst weiterhin sicherstellen zu können. 

(3) Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Absatz 2. Um einen möglichst umfassenden 

Schutz in den Einrichtungen nach Absatz 1 Nrn. 2 bis 4 zu gewährleisten, darf jeder Betreute 

nur einen Besucher pro Tag für je eine Stunde empfangen. Aus Gründen des Schutzes für 

die besonders vulnerablen Gruppen werden Menschen mit Atemwegsinfektionen und Kinder 

unter 16 Jahren als Besucher ausgeschlossen.  

(4) Um besonderen Situationen, z. B. bei Frühgeborenen, Kindern, im Notfall, palliative Si-

tuation oder in der Versorgung von Sterbenden, Rechnung tragen zu können, können die 

Einrichtungen Ausnahmen zulassen. Hierbei können sie Auflagen besonders hinsichtlich 

Hygiene oder Besuchszeiten zulassen. 

zu § 7 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 

Es werden Betretungsverbote für Werkstätten für behinderte Menschen und Verbote für An-

gebote für diejenigen Menschen mit Behinderung zu erlassen, die sich im stationären Woh-

nen befinden, die bei Erziehungsberechtigen öder ihren Eltern wohnen und deren Betreuung 

sichergestellt ist, die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst versorgen können 
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oder eine Betreuung erhalten. Nach Informationen des Robert-Koch-Instituts gehören Men-

schen mit bestimmten Vorerkrankungen und geschwächtem Immunsystem zu dem beson-

ders gefährdeten Personenkreis. Dies trifft in vielen Fällen auf die Menschen mit Behinde-

rungen in den Werkstätten nach §§ 219 ff. SGB IX zu. Dieser Personenkreis muss besonde-

re geschützt werden. Von dem Betretungsverbot ausgenommen sind diejenigen Menschen 

mit Behinderung, die den Besuch der Werkstatt als eine tagesstrukturierende Maßnahme 

benötigen, insbesondere in sogenannten Fördergruppen. 

zu § 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Wegen der hohen Eilbedürftigkeit tritt die Verordnung am 18. März 2020 in Kraft. Wegen der 

bestehenden Unklarheiten in Bezug auf die weitere Entwicklung der epidemischen Lage sind 

die Anordnungen zunächst bis 19. April 2020 befristet. Bei einer entsprechenden zukünftigen 

Risikoeinschätzung werden die Anordnungen verlängert oder verkürzt. 
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